
Helmut Schauwinhold 50170 Kerpen, 20.03.2019 

========================== Am Obstgarten 11 

MITGLIED DER SPD-FRAKTION Telefon: 02273 / 60 47 82 

IM RAT DER KOLPINGSTADT KERPEN 

 
Herrn Bürgermeister 
Dieter Spürck 
 
- im Hause - 
 
 
 

Kerpener Straße Ecke Berliner Ring in Sindorf 

Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche mit einem Bauzaun 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
seit Jahren wird das unbebaute Grundstück an der Ecke Kerpener Straße/Berliner Ring mit 
einem Bauzaun eingefriedet, obwohl Löcher vorhanden sind, die eine ortsfeste Einfriedung 
zulassen könnten. Der Bauzaun steht immer wieder auf der öffentlichen Verkehrsfläche und 
ich vermute, dass hierfür keine Genehmigung vorliegt, oder Nutzungsgebühren bezahlt wer-
den. 
 
Es kann dem Eigentümer leider nicht vorgeschrieben werden, mit welcher Art Zaun er sein 
Grundstück einfriedet. Es kann aber festgelegt werden, das dieser Bauzaun ausschließlich 
auf privatem Grund zu stehen hat. 
 
Ich beantrage, dass der Eigentümer mit Fristsetzung aufgefordert wird den Bauzaun auf sei-
nem Grundstück aufzustellen und nicht auf dem öffentlichen Straßenland, hier Gehweg. 
Bis er die öffentliche Verkehrsfläche räumt, sind Nutzungsgebühren festzulegen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Der Antrag wird hiermit zum Fraktionsantrag erhoben. 

 
Andreas Lipp 
Fraktionsvorsitzender 
 


